
Gemäß § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 WHG
–  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den 

Wasserabfluss behindern können,
–  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf 

dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

–  die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anla-
gen,

–  das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegen-
ständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortge-
schwemmt werden können,

–  das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
–  das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den 

Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 WHG entgegenstehen,

–  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Gemäß § 78c Abs. 1 und Abs. 3 WHG
–  die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen
–  der Betrieb nicht hochwassersicherer Heizölverbraucheranlagen nach 

einer Übergangsfrist

3.  Das Landratsamt Oberallgäu kann unter den Voraussetzungen des § 78 
Abs. 2 und Abs. 5 bzw. des § 78a Abs. 2 WHG Ausnahmen von den 
Verboten zulassen.

Weitergehende Regelungen nach anderen Rechtsvorschriften, z. B. nach 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV), bleiben von dieser Verordnung unberührt.

Das Vorhaben wird mit dem Hinweis darauf bekanntgemacht, dass

1.  die Unterlagen gemäß Art. 27a des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes im Internet unter

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/
oeffentliche-bekanntmachungen#/

heruntergeladen werden können.

Maßgeblich sind aber der Inhalt der amtlichen Bekanntmachung 
und die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen in Papierform bei der 
jeweiligen Auslegungsgemeinde.

2.  der Verordnungsentwurf, die Darstellung der Rechtslage, der Erläute-
rungsbericht, die Übersichtskarte und 2 Detailkarten

in der Zeit vom 05.04.2023 bis zum 12.05.2023 im Verwaltungs
gebäude, Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt
während der Dienststunden zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

3.  jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung oder dem Landratsamt 
Oberallgäu Einwendungen gegen den Plan erheben kann.

4.  sofern Einwendungen erhoben werden, ein Erörterungstermin stattfin-
det und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erör-
terungstermin schriftlich benachrichtigt werden. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
wer den. Verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entschei-
dung unberücksichtigt bleiben können,

5. a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erör-
terungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können,

b)  die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind,

6.  mit Ablauf der jeweiligen Einwendungsfrist alle Einwendungen aus-
geschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 1. und 2. April 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 1. und 2. April 2023 unter 
Telefon 08324/95050. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 1. April 2023: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644
am 2. April 2023: Adler-Apotheke, Sonthofen, 
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899

Oberstaufen:
am 1. April 2023: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383
am 2. April 2023: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 1. April 2023: Pluspunkt-Apotheke im Forum Allgäu, 
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206
am 2. April 2023: Rottach-Apotheke im Cambomed, 
Rottachstr. 71 – 73, Telefon 0831/592020

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu 

Wasserrecht;
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets an der Konstanzer Ach 
von der Einmündung in die lller bis zum kleinen Alpsee sowie am 
Hochrainebach und am Steigbach auf dem Gebiet der Stadt Immen
stadt im Landkreis Oberallgäu

1.  Das Landratsamt Oberallgäu beabsichtigt den Erlass einer Verordnung 
über das Überschwemmungsgebiet an der Konstanzer Ach von der Ein-
mündung in die lller bis zum kleinen Alpsee sowie am Hochrainebach 
und am Steigbach auf dem Gebiet der Stadt Immenstadt im Landkreis 
Oberallgäu.

2.  Im gesamten Überschwemmungsgebiet sind die folgenden Maßnahmen 
verboten. 

Gemäß § 78 Abs. 1 bis 5 und Abs. 7 WHG
–  die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen 

oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch.
–  die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 

33, 34 und 35 des Baugesetzbuches.

Hinweis:
Die ermittelten und festgesetzten Überschwemmungsgebiete sind im 
Internet unter https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/
index.htm unter Wasser/Überschwemmungs  gefahren sowie recht-
liche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren unter  
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/index.htm einsehbar.

Stadt Immenstadt i. Allgäu, 20.03.2023

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 62

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Blaichach hat mit Bescheid vom 21.03.2023 (Baubuch Nr. 
2022/47) der DFMG Deutschen Funkturm GmbH, Regionalvertretung 
München, vertreten durch Herrn Anton Sigmund, Dingolfinger Str. 1-11, 
81673 München, die isolierte Ausnahme gem. § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m.  
§ 4 BauNVO zur Umplanung einer vorhandenen Mobilfunkanlage 
in 87544 Blaichach, Osterberg 22, Fl.-Nr. 58/19 – Gem. Blaichach, 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in
Postfachanschrift: 86048 Augsburg, Postfach 112343,

Hausanschrift: 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klageverfahrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben und der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Blaichach, 21.03.2023

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt der Gemeinde 
Blaichach in 87544 Blaichach, Kirchplatz 3, Zimmer 6 + 7 während den 
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Christof Endreß 63

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 21.03.2023 (Bpl.
Nr. 1137/22) einen Abriss des bestehenden Wohnhauses sowie Neubau 
eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohnungen, Carport, Stellplätzen und 
Geräteschuppen, Laubener Straße 7, in Dietmannsried (Fl.Nr. 267/35), 
Gemarkung Dietmannsried, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und beim Markt Dietmannsried, 87463 Dietmannsried, Rathausplatz 3, 
eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 64

Sonthofen, den 28. März 2023
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


